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Einführung  
 
Hintergrund  
 
Die Erarbeitung dieses Leitfadens war eingebunden in das Teilprojekt „Ressourcenschutz 
unter Berücksichtigung des Klimawandels im Unterweserraum/Schwerpunkt Bremen“ des 
Forschungsvorhabens „Klimawandel Unterweser – Mit dem Klimawandel handeln!“.  
 
Das Projekt „Klimawandel Unterweser“ (KWU) ist Bestandteil der Fördermaßnahme 
„klimzwei - Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawirkungen“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF), die aus den beiden Schwerpunkten Klima-
schutz (Mitigation) und Anpassung an den Klimawandel (Adaptation) besteht. Während im 
Rahmen des ersten Schwerpunkts Projekte mit dem Ziel der Minderung der Treibhausgas-
emissionen gefördert werden, zielt der zweite Schwerpunkt auf die Entwicklung von Anpas-
sungsstrategien an das veränderte Klima und an Wetterextreme.  
 
Im Mittelpunkt von KWU steht der Umgang mit dem Klimawandel, die Entwicklung von An-
passungsstrategien und deren Kommunikation in drei ausgewählten Handlungsfeldern. 
 
 
Projekt „Klimawandel Unterweser“ 
Das Sustainability Center Bremen initiierte mit „Klimawandel Unterweser – Mit dem Klima-
wandel handeln!“ ein Kommunikationsprojekt, in dem gemeinsam mit Akteuren aus den Sek-
toren Tourismus, Landwirtschaft und Stadt- und Regionalplanung über einen Zeitraum von 
zwei Jahren in einer fünfteiligen Workshopreihe Handlungs-, Kommunikations- und Anpas-
sungsstrategien zum Klimawandel in der Region Unterweser erarbeitet wurden. Dabei wur-
den Methoden und Materialien zur Vermittlung eines Risiko- und Chancenbewusstseins ent-
wickelt, um daraus Handlungsmöglichkeiten zu erlangen. 
 
�  www.klimawandel-unterweser.de  
 
 
In den Workshopreihen der drei Handlungsfelder des KWU-Projektes wurden auch Aspekte 
des Klimaschutzes behandelt.  
 
Neben einem Vortrag zum Ressourcenschutz und zu Energieeinsparmöglichkeiten in den 
jeweiligen Handlungsfeldern wurden für eine begrenzte Zahl von landwirtschaftlichen Betrie-
ben und Hotels in der Projektregion von der BEKS EnergieEffizienz GmbH Initialberatungen 
durchgeführt. Dieses Beratungsangebot beinhaltete u.a. 
 
·  die Feststellung des Energieverbrauchs 
·  die Bildung von Energiekennzahlen 
·  erste Einschätzungen zum Energieverbrauch in den Unternehmen 
·  Begehung des Betriebs zur Feststellung erster Schwachstellen 
·  Modernisierungsvorschläge und Konkretisierungen von Energiesparmaßnahmen 
·  Prüfung auf Nutzungsmöglichkeiten von Erneuerbaren Energien (Solaranlagen)  
 
Im Rahmen des Handlungsfeldes „Stadt- und Regionalplanung“ wurde die Veranstaltung 
„Energieeffiziente Stadtentwicklung unter Berücksichtigung des Klimawandels“ durchgeführt. 
 
Die fachlichen Inputs, Initialberatungen und Veranstaltungen der BEKS EnergieEffizienz 
GmbH bilden die wesentliche inhaltliche Basis dieses Leitfadens. 
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Aufbau und Gebrauch des Leitfadens 
 
Der Leitfaden besteht aus drei Teilen. 
 
1. Klimawandel in der Region Bremen 
2. Energieeffiziente Stadtplanung 
3. Service 
 
Der erste Teil „Klimawandel in der Region Bremen“ gibt einen Überblick über die in der Re-
gion Bremen zu erwartenden Klimaveränderungen und -klimafolgen und den allgemeinen 
Strategien im Umgang mit dem Klimawandel. 
 
Der zweite Teil, gleichzeitig der Hauptteil, stellt zunächst in einer Übersicht für das Hand-
lungsfeld relevante Bereiche und Handlungsoptionen zum Klimaschutz dar. Anschließend 
werden Klimaschutzstrategien, konkrete Maßnahmen und Fallbeispiele dargestellt und be-
schrieben. Die Fallbeispiele werden in einem Kasten dargestellt. Dabei wird auf das Material 
der BEKS EnergieEffizienz GmbH zurückgegriffen, das im Rahmen der Vorträge und der 
Initialberatungen entstanden ist. Bilder unterstützen die Darstellung. Links führen zu weiteren 
Quellen. 
 
Der dritte Teil des Leitfadens ist ein Service-Teil. Es wird auf Förder- und Beratungsmöglich-
keiten, weiterführende Literatur und Internetadressen hingewiesen.  
 
 

 
Abb.1: Klimafolgen, Sensitivitäten und Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen der Stadtplanung am Beispiel der 
Wasserwirtschaft und des Gesundheitswesens 
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Teil 1: Klimawandel in der Region Bremen 
 
Klimaveränderungen 
 
Nach den derzeit verfügbaren Klimarechnungen, die mit dynamischen regionalen Klimare-
chenmodellen durchgeführt werden, erwarten wir für die Metropolregion Bremen-Oldenburg 
im Nordwesten bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Jahresmittel im Vergleich zu 
heute (1961-1990) eine mögliche mittlere Änderung: 
 
·  der Jahresmitteltemperatur um +2.9°C 
·  Zunahme der heißen Tage um +7.3 Tage 
·  Zunahme der tropischen Nächte um +8.1 Tage 
·  Abnahme der Frosttage um -26 Tage 
·  der Jahresniederschläge um +6% (+71mm) 
·  der Winterniederschläge um +29% (+78mm) 
·  der Sommerniederschläge um -22% (-60mm) 
·  Zunahme der Windgeschwindigkeit um +2% 
·  Zunahme der Sturmintensitäten um +1% 
·  Zunahme der Sturmtage um +2.3 Tage 
·  Anstieg des Meeresspiegels um 38-59 cm (nach IPCC Report von 2007). 
 
 
Klimaveränderungen in der Metropolregion Bremen-Old enburg im Nordwesten 
 

   
Abb.2: Mögliche mittlere Änderung der durchschnittlichen Temperatur (links) und des Regens (rechts) im Jah-
resmittel bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute (1961-1990); Quelle: Norddeutscher 
Klimaatlas 2009  
 
�  www.norddeutscher-klimaatlas.de  
 
 
 
Klimafolgen 
 
Die Klimafolgen sind trockenere Sommer, niederschlagsreichere Winter, stärkere Stürme in 
Herbst und Winter und häufigere Extremwetterlagen. Die Region wird zudem von einer zu-
nehmenden Überschwemmungsgefahr aus dem Landesinneren betroffen sein. Höhere Was-
serstände und Sturmfluten verschärfen die Hochwasser- und Überflutungsgefahr. Ein weite-
res Problem sind immer häufigere und immer extremere Hitzewellen in den Sommermona-
ten. Die Hitzeperioden sind v.a. in den Innenstädten ein Problem, da das Stadtklima für ge-
wöhnlich wärmer ist als die Umgebung. Der globale Klimawandel wird sich in den Küstenre-
gionen in einem beschleunigt steigenden Meeresspiegel zeigen.  
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Strategien im Umgang mit dem Klimawandel 
 
Die Vielzahl der sich bereits heute oder zumindest absehbar verändernden Klimaparameter 
werden für viele gesellschaftliche Akteure die bisherigen Rahmenbedingungen verändern. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Handlungsfelder von den Klimaveränderun-
gen betroffen sein werden. Der sich immer deutlicher abzeichnende Klimawandel fordert 
von der Gesellschaft zwei Strategien im Umgang mit dem Klimawandel:  
 

1. verstärkte Klimaschutzmaßnahmen (Mitigation) und 
2. ein vorsorgendes Management der erforderlich werdenden Anpassungsprozesse an 

den nicht vermeidbaren Teil der Klimaänderungen (Adaptation).  
 
Klimaschutz (Mitigation) 
Hauptansätze des Klimaschutzes sind zum einen die Verringerung des Ausstoßes von 
Treibhausgasen, die durch Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Privathaushalte freige-
setzt werden. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur 
Energieeffizienz, mit denen ein gewünschter Nutzen mit möglichst wenig Energieeinsatz 
erreicht werden soll. Weiter ist der Einsatz von regenerativen Energien, also die Nutzung 
von Bioenergie aus Biomasse oder Energiepflanzen, Geothermie, Solarenergie, Wasser-
kraft und Windenergie zu nennen. Beim Klimaschutz geht es auch um die Erhaltung solcher 
Naturbestandteile, die das Treibhausgas CO2 aufnehmen (Waldareale, Feuchtgebiete wie 
Moore, Sümpfe und Flussauen und die Ozeane). 
 
Anpassung (Adaptation) 
Selbst wenn die politischen Strategien und die Anstrengungen zur Emissionssenkung wirk-
sam sind, ist der Klimawandel in einem gewissen Ausmaß unvermeidlich. Daher müssen 
auch Strategien und Maßnahmen für die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 
entwickelt werden. Durch Anpassungsmaßnahmen sollen mögliche Schädigungen vermie-
den bzw. verringert, aber auch sich verändernde klimatische Gegebenheiten zu Nutze ge-
macht werden. Durch die Anpassungsmaßnahmen wird die Verwundbarkeit der Systeme 
gegenüber der Klimaänderung reduziert oder ihre Anpassungsfähigkeit (Anpassungskapazi-
tät) erhöht.  
 

Klimaschutz / 
Mitigation

Klimawandel

Exposition Sensitivität

THG-
Emissionen

Potenzielle Auswirkungen

Sozioökonomische 
und institutionelle 

Kapazität

Anpassungs
bereitschaft

Anpassungskapazität

Anfälligkeit / Vulnerabilität

Anpassung / Adaptation
Menschliches System

Natürliche Umwelt

 
Abb.3: Rahmenwerk Klimawirkungen, Vulnerabilität und Anpassung (Born, M. verändert nach EEA 2009) 
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Teil 2: Energieeffiziente Stadtplanung 
 
Einführung 
 
Der Klimaschutz und der Umgang mit den Folgen des Klimawandels sind eine der großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dabei nehmen die Kommunen (Städte und Ge-
meinden) eine zentrale Rolle ein. Sie sind sowohl Verbraucher und Vorbild als auch Berater 
für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft sowie Versorger mit Energie.  
 
Städte und Gemeinden sind zudem Planungsträger und haben die Möglichkeit, über das 
bestehende formale und informelle Planungsinstrumentarium möglichst früh den Weg für 
eine energieeffiziente Planung zu ebnen und Hemmnisse abzubauen. Als Verantwortliche für 
die Flächennutzungs- und Bebauungspläne haben sie die Chance wichtige Rahmenbedin-
gungen für den Klimaschutz und die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in vielen 
Bereichen vorzugeben,  u.a. bei: 
·  der energieeffizienten Bestandssanierung von Stadtquartieren 
·  der ökologisch sinnvollen Auswahl von Neubaugebieten im Hinblick auf die Nutzung 

von Sonnenenergie und die Vermeidung von Wärmeverlusten 
·  der Ausweisung von Gewerbeobjekten oder größeren Einzelobjekten 
·  der Nah- und Fernwärmeversorgung in Neubausiedlungen 
·  der Verminderung von Verkehr und Bodenversiegelung durch kompakte Siedlungs-

strukturen 
·  der Entsiegelung und Begrünung von Stadtteilen 
·  der Verminderung des Individualverkehrs durch Ausbau des öffentlichen Personen-

nahverkehrs und einer besseren Anbindung von Siedlungen an das Bus- und Schie-
nennetz 

·  der stadtverträglichen Steuerung und Lenkung des Verkehrs. 
 

 
Abb.4: Energieeffiziente Bestandssanierung von Stadtquartieren 
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Relevante Bereiche und Ansatzpunkte für den städteb aulichen Klimaschutz  
 
Ansätze zum Klimaschutz im Städtebau bestehen auf den Planungsebenen:  
 
·  Flächennutzungsplanung 
·  Bebauungsplanung 
·  Gebäudeplanung 
·  Verkehrsplanung 
·  Energieversorgung 
 
 
Flächennutzungsplanung  
Über eine flächensparende Neuausweisung von Siedlungs- und Ge-
werbeflächen ist es möglich, den stetig wachsenden Flächen-
verbrauch zu reduzieren. Im Zusammenhang mit dem Konzept der 
"Stadt der kurzen Wege" und der räumlichen Zuordnung verschiede-
ner Nutzungen ist es darüber hinaus möglich, die Voraussetzung für 
eine verkehrsreduzierende Siedlungsstruktur zu schaffen.  
 

 

 
Bebauungsplanung  
Im Rahmen der Bebauungsplanung ist es mit den vorhandenen In-
strumentarien möglich, eine flächensparende Siedlungs- und Gebäu-
destruktur zu schaffen, die kompakte Baustrukturen beinhaltet, u.a. 
dem Bau von Mehrfamilienhäusern dem von Einfamilienhäusern den 
Vorrang gibt. Kompakte Baustrukturen bewirken eine Nutzungs- und 
Wärmedichte, die den Einsatz energieeffizienter Wärmeversorgungs-
systeme rentabel macht.  
 

 

 
Gebäudeplanung  
Die Entwicklung energetisch günstiger Gebäudeformen beinhaltet ein 
großes Reduktionspotenzial. Weitere Möglichkeiten liegen in der 
Südorientierung der Gebäude in Verbindung mit einer großflächigen 
Verglasung nach Süden und kleinen Fenstern nach Norden.  
 

 

        

 
Verkehrsplanung  
Im Rahmen der Verkehrsplanung bietet die Abkehr von der bisheri-
gen Entwicklung des Infrastrukturausbaus für den Kraftfahrzeugver-
kehr zu Gunsten des Umweltverbundes die Möglichkeit, das Ver-
kehrsaufkommen in den Städten zu reduzieren beziehungsweise 
umweltverträglicher abzuwickeln.  
 

 

 
Energieversorgung  
Im Rahmen der Energieversorgungsplanung sind die Potenziale der 
Bedarfsdeckung durch erneuerbare Energien voranzustellen. Dabei 
sind energieeffiziente Versorgungssysteme auszuwählen, die einen 
hohen Wirkungsgrad aufweisen.  
 

 

Tab.1: Ansätze zum Klimaschutz im Städtebau 
 
 
�  www.bbr.bund.de 
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Die Ebenen der energieeffizienten Stadtplanung in d er Übersicht 
 
Im Rahmen des Leitfadens werden die folgenden Ebenen der energieeffizienten Stadtpla-
nung betrachtet: 
 
Ebene 1: Klimapolitische Leitziele 
Ebene 2: Umsetzungsebene Flächennutzungsplan 
Ebene 3: Umsetzungsebene Bebauungsplan 
Ebene 4: Städtebauliche Verträge 
 
Klimapolitische Leitziele 
Klimaschutz ist weder traditionell noch formell eine in den Zuständigkeitsbereich der Kom-
munen fallende Aufgabe. Dadurch ist die Akzeptanz von klimapolitischen Zielsetzungen und 
entsprechenden Maßnahmen in einzelnen Verwaltungseinheiten von Kommunen nicht un-
bedingt gegeben. Dennoch haben viele Kommunen im Rahmen von Klimaschutzkonzepten 
bzw. -programmen klimapolitische Leitziele formuliert. Sie bilden einen wichtigen Orientie-
rungsrahmen für alle Akteure und Stakeholder in einer Kommune. 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan, gemäß Baugesetzbuch (BauGB) der vorbereitende und überge-
ordnete Bauleitplan einer Stadt oder Gemeinde, kann wichtige Akzente bezüglich des Klima-
schutzes setzen, z.B. durch die Ausweisung von Windkraftgebieten und Fernwärmevorrang-
gebiete oder die Nachverdichtung im Innenstadtbereich. 
 
Bebauungsplan 
Über die Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne existieren eine Reihe von Möglich-
keiten der städtebaulichen Optimierung hinsichtlich des Energieverbrauchs und damit die 
Berücksichtigung des Klimaschutzes. So führen folgende Festsetzungen im Bebauungsplan 
zu einer Verringerung des Heizenergiebedarfes pro Quadratmeter bei gleicher Nutzung und 
gleichen Baustandards:  
·  Dichte Bauweise (Je kompakter die Bauweise desto geringer der Heizenergiebedarf.) 
·  Stellung der Gebäude (Südausrichtung größerer Gebäudeflächen ermöglicht aktive 

und passive Solarenergienutzung.) 
·  Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung 

(Verschattung behindert die passive Solarenergienutzung.) 
·  Dachformen (die optimale Sonnenausbeute liegt bei Südausrichtung und 35 Grad.)  
 
Städtebauliche Verträge 
Anforderungen insbesondere an den baulichen Wärmeschutz, die nicht über Auflagen im 
Bebauungsplan durchsetzbar sind, können in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. 
Städtebauliche Verträge bieten die Chance, dass private Akteure leichter an der Umsetzung 
städtebaulicher Maßnahmen zum Klimaschutz beteiligt werden können.  
 

 
Abb.5: PV-Anlage Gewoba Bremerhaven / Altonaer Straße (Quelle: www.solardachboerse-nordwest.de)  
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1. Ebene: Klimapolitische Leitziele  
 
Einen wichtigen Rahmen einer energieeffizienten Stadtplanung stellen klimapolitische Leit-
ziele dar. Je größer der Rückhalt für den Klimaschutz bei der politischen Führung einer 
Stadt, umso schneller etabliert sich der Klimaschutz als Leitziel für das Handeln der gesam-
ten Verwaltung und umso deutlicher gewinnt die Rolle der Kommune als „Verbraucher und 
Vorbild“ an Gewicht.   
 
 
Leitziel Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 Brem en 
„Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat den Klimaschutz zu einem zentralen Hand-
lungsschwerpunkt seiner Regierungsarbeit gemacht. Er orientiert seine Klimaschutz- und 
Energiepolitik hierbei an dem Leitziel, die Treibhausgasemissionen der Industrieländer bis 
zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 zu senken. 
 
Eine weitere wichtige Orientierungsmarke auch für das Land Bremen bildet das von der Bun-
desregierung beschlossene Zwischenziel, die deutschen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 
um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Der Senat unterstützt diese Zielsetzung und wird 
mit einer aktiven Klimaschutzpolitik auf Landes- und kommunaler Ebene einen Beitrag leis-
ten, um das nationale CO2-Minderungsziel zu erreichen.“ 
 
�  Eckpunkte für den Entwurf des Klimaschutz- und Energieprogramm 2020 
 
 
Zur Umsetzung der klimapolitischen Leitziele können unterschiedliche Wege und Strategien 
gegangen werden.  
 
 
Strategien zur Umsetzung des Aktionsprogramms Klima schutz 2010 in Bremen 
Die Minderung des CO2-Ausstoßes im Rahmen des Bremer Aktionsprogramms Klimaschutz 
2010 soll insbesondere durch folgende Strategien erreicht werden:  
 
·  die verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien,  
·  den Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmenutzung,  
·  die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, insbesondere durch die energeti-

sche Sanierung des Gebäudebestands,  
·  die Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen der öffentlichen Gebäu-

de,  
·  die Steigerung der Energieeffizienz im industriell-gewerblichen Sektor und  
·  die Umsetzung von Vorhaben zur Minderung der verkehrlichen CO2-Emissionen.  

 
�  Aktionsprogramm Klimaschutz 2010 
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Exkurs: Klimaschutz in der Bauleitplanung   
 
Die Bauleitplanung  ist das Instrument der Stadtplanung, mit dem das städtebauliche Bild 
einer Stadt entwickelt wird. Hierzu zählt die Erarbeitung des Flächennutzungsplans  (vorbe-
reitende Bauleitplanung) und die Aufstellung von Bebauungsplänen  (verbindliche Bauleit-
planung). Rechtsgrundlage für die Bauleitplanung ist das Baugesetzbuch (BauGB), das die 
Form, das Aufstellungsverfahren und den möglichen Inhalt der Bauleitpläne regelt. Die Be-
stimmungen des BauGB haben großen Einfluss auf Gestalt, Struktur und Entwicklung des 
besiedelten Raumes und die Bewohnbarkeit der Städte. Es definiert die wichtigsten stadtpla-
nerischen Instrumente, die den Kommunen zur Verfügung stehen. Das BauGB vom Juni 
2004 hat in §1 Abs.5 BauGB die Verantwortung für den Klimaschutz durch die Bauleitpla-
nung hervorgehoben. 
 
 
BauGB §1 Abs.5 Aufgabe, Begriffe und Grundsätze der  Bauleitplanung  
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz , sowie die städtebauli-
che Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“ 
�  Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Zudem enthält das BauGB weitere Aussagen zum Klimaschutz (siehe Tab. 2). 
 
§§ des BauGB Hinweise zum Klimaschutz… 
§1 Abs.5   
Satz 2 

wonach die Bauleitpläne (u.a.) dazu beitragen sollen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz. 

§1 Abs.6  
Nr.7 Buchstaben a-i 

mit der Zusammenfassung der wesentlichen in der Bauleitplanung zu berück-
sichtigenden Umweltbelange. 

§1 Abs.6  
Nr.7 Buchstabe a) 

dabei sind die Auswirkungen der städtebaulichen Planung (u.a.) auf das Klima 
aufgenommen. 

§1a Abs.2 über den Bodenschutz, ein Regelungsziel, das auch in § 35 Abs. 5 Satz 1 und 
2 aufgegriffen ist. 

§1a Abs.3 über die naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung. 
§1a Abs.4 über den europarechtlich indizierten Habitat- und Vogelschutz und damit dem 

Schutz der großen Schutzgebiete und des natürlichen Erbes. 
§ 2 Abs.4 über die Umweltprüfung und den Umweltbericht; die Darstellungen und 

Festsetzungen für Bauleitpläne ermächtigen zu dem Klimaschutz dienenden 
Vorkehrungen (vgl. nur § 5 Abs. 2 Nr. 4 bis 10, § 5 Abs. 3 Nr. 3; § 9 Abs. 1 Nr. 
2, Nr. 10, Nr. 14 bis 18, Nr. 20, Nr. 23 bis 25 sowie § 9 Abs. 5 Nr. 3). 

§9 Abs.2 über die Möglichkeit befristeter oder bedingter Festsetzungen („Baurecht auf 
Zeit“). 

§11 Abs.1  
Satz 2 Nr. 4 

benennt (u.a.) die Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft- Wärme-
Kopplung als Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags; § 13 a über Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung zur Erleichterung der städtebaulichen Ent-
wicklung „nach innen“. 

Tab.2: Hinweise auf den Klimaschutz im Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Durch die Aufnahme des Klimaschutzes und der Energieeffizienz in die Zielvorgaben des 
Baugesetzbuches (BauGB) hat der Klimaschutz einen neuen Stellenwert erhalten und ist 
als städtebauliches Erfordernis anerkannt worden. Damit haben Städte und Gemeinden 
grundsätzlich die Befugnis erhalten, klimaschutzbezogene Regelungen zu treffen. 
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 2. Ebene: Klimaschutz in der Flächennutzungsplanun g  
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) wird für das gesamte Gebiet einer Stadt oder Gemeinde die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt für einen längeren Zeitraum in den Grund-
zügen dargestellt. Er bildet inhaltlich die planungsrechtliche Voraussetzung für die Aufstel-
lung teilräumlicher Bebauungspläne, die von der Gemeinde gemäß §8 Abs.2 BauGB aus 
dem FNP zu entwickeln sind. Die Inhalte des FNP sind im §5 Abs.2-4 BauGB geregelt. 
 
FNP können als Pläne für das gesamte Gemeindegebiet zu einer strategischen Gesamtpla-
nung und damit auch zur Umsetzung von Klimaschutzzielen beitragen. Die größte Bedeu-
tung erhalten FNP insbesondere für die Standortplanung flächenmäßig bedeutsamer Anla-
gen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, also etwa für Biomasse, Windkraft, Sonne oder 
Geothermie. Nach dem BauGB besteht die Möglichkeit, über die Darstellung so genannter 
Konzentrationsflächen im FNP Gebiete für erneuerbare Energien und deren Nutzung in grö-
ßerem Umfange bereitzustellen und vorzugeben. Folge ist, dass durch die entsprechenden 
Darstellungen im FNP Anlagen für erneuerbare Energien in den von den Städten und Ge-
meinden ausgewiesenen Gebieten im Sinne einer positiven Steuerungsfunktion rechtlich 
ermöglicht werden, während sie umgekehrt in allen anderen Gebieten ausgeschlossen wer-
den. Auch kann bereits durch Darstellungen im FNP auf eine energetisch günstige Lage erst 
später durch den Bebauungsplan konkret festzusetzender Baugebiete hingewirkt werden. So 
kann z. B. vermieden werden, dass ein Wohnbaugebiet für einen schattigen Nordhang aus-
gewiesen wird. 
 
 
Windkraftausbauplanung in Bremen 
Im Bremer Flächennutzungsplan (FNP) in der Fassung vom 31.05.01 wurden mit der 
1.Änderung des FNP 5 Vorranggebiete (Sonderbaufläche Windkraftanlagen) dargestellt. Auf 
diesen Standorten sind auf der Grundlage der am 30.09.97 vom Senat beschlossenen Wind-
kraftausbauplanung für die Stadtgemeinde Bremen Windkraftanlagen errichtet worden. Mit 
der Umsetzung der letzten Standorte in 2004 wurde die 1. Ausbaustufe der Windkraftaus-
bauplanung weitgehend abgeschlossen. Zur planerischen Absicherung der Standorte ist das 
notwendige Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans eingeleitet worden. Am 
18.11.05 hat die Deputation für Bau und Verkehr beschlossen, zur Ausweisung zusätzlicher 
Windkraftstandorte einen Plan zur 76. Änderung des Flächennutzungsplans aufzustellen.  
 

 
Abb.6: Windkraftstandort Fläche E „Mahndorfer Marsch“ als Gegenstand der 76. Änderung des Flächennut-
zungsplans in Bremen (Ortsteil Mahndorf) (Quelle: FLP Bremen, Ausschnitt) 
 
�  www.umwelt-unternehmen.bremen.de/Windkraftausbauplanung.html   
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3. Ebene:  Klimaschutz in Bebauungsplänen 
 
Im Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan, verkürzt als B-Plan bezeichnet) legt eine Stadt 
oder Gemeinde als Satzung fest, welche Nutzungen auf einer Fläche zulässig sind. Hier kön-
nen Festsetzungen erfolgen z. B. über die Art und das Maß der vorgesehenen baulichen 
Nutzung, über überbaubare Grundstücksflächen, die Stellung baulicher Anlagen und über 
öffentliche und private Grünflächen und Verkehrsflächen. Daneben können auch Regelun-
gen über das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und anderen Bepflanzungen getroffen 
werden. Zusätzlich kann der Bebauungsplan örtliche Bauvorschriften i.S. der Landesbauord-
nung (z.B. Vorgaben zur äußeren Gestalt des Gebäudes und/oder der Freiflächen) enthal-
ten. Nach §8 Abs.2 BauGB sind Bebauungspläne grundsätzlich aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Die Regelungen unterliegen strengen gesetzlichen Normen, die durch 
das BauGB geregelt werden. Der Bebauungsplan stellt zudem die Grundlage zur Erteilung 
von Baugenehmigungen im Baugenehmigungsverfahren dar. 
 
Es gibt mehrere Festsetzungsmöglichkeiten nach §9 Abs.1 BauGB 2004, die für den Klima-
schutz und auch für die Nutzung von Solaranlagen bedeutsam sein können (siehe Tab.3).  
 
Energieeffizienz-Maßnahme Rechtsgrundlagen und Bewertung 

 
Festsetzung der Baukörperstellung zur 
Besonnung und Verschattungsvermeidun-
gen (z.B. überbaubare Fläche, welche die 
Baukörperstellung vorgibt unter Umstän-
den auch Baulinien) 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 2004 
Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: die Bauweise, die überbaubaren und die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen. 

Festsetzung der Traufhöhe (x Meter über 
Geländeoberkante) 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 2004 
Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: die Art und das Maß der baulichen Nutzung. 
 

Vorgabe der Dachform (Flachdach, Pult-
dach, Satteldach ohne Gauben auf der 
Südseite) 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB 2004 
Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauli-
che Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien wie 
insbesondere Solarenergie getroffen werden müssen. 
 

Vorgaben zur gestalterischen Integration 
von Solaranlagen (z.B. In-Dach-Anlagen) 
 

Integration einer Gestaltungssatzung 
über § 9 Abs. 4 BauGB 
Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass 
auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan 
als Festsetzungen aufgenommen werden können und inwieweit 
auf diese Festsetzungen die Vorschriften dieses Gesetzbuchs 
Anwendung finden. 
 

Festsetzung zur Mindestbesonnung (Vor-
gabe der Baukörperstellung ergänzt textli-
che Festsetzung durch einschließlich 
Schemaschnitt) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 2004 
Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: die Art und das Maß der baulichen Nutzung. 

Festsetzung der Bepflanzung des Grund-
stücks zur Verschattungsvermeidung (z.B. 
Einzelbäume mit 1,5-facher Wuchshöhe 
Abstand zum Gebäude) 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit a BauGB  
Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festge-
setzt werden: für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplan-
gebiet oder Teile davon sowie für Teile baulicher Anlagen mit 
Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald 
festgesetzten Flächen a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Anmerkung: Zulässigkeit fraglich: Pflanzgebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 lit 
a BauGB sind dazu wohl nicht geeignet 
 

Tab.3: Festsetzungsmöglichkeiten zum Klimaschutz im Bebauungsplan (Quelle: BauGB, Fassung von 2004) 
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Solarenergetische Optimierung für Neubaugebiete 
 
Unter der passiven Nutzung von Solarenergie wird die direkte Nutzung der Sonnenwärme 
über die Sonneneinstrahlung auf Gebäudeoberflächen (Mauern, Dächer, Fenster) zur De-
ckung des Heizwärmebedarfs verstanden. Sie wird unterschieden von der aktiven Solarnut-
zung, bei welcher die Sonnenenergie über Solarkollektoranlagen (für Warmwasser) und So-
larzellen (für die Stromerzeugung) eingesetzt werden.  
 
Eine solarenergetische Prüfung von geplanten Neubaugebieten hat zum Ziel, in einer mög-
lichst frühen Phase des Bauleitplanverfahrens den städtebaulichen Entwurf im Hinblick auf 
sein Potenzial zur Nutzung der Sonneneinstrahlung für die Beheizung des Gebäudes – sein 
passiv-solares Potenzial - zu prüfen und zu optimieren („Solarenergetische Optimierung“). 
Durch eine derartige Prüfung sollen möglichst hohe solare Gewinne erzielt sowie ein Beitrag 
zur Einsparung fossiler Energieträger und damit zur Verminderung des CO2-Ausstoßes und 
zum Klimaschutz geleistet werden. Zusätzlich kann mit dem Beitrag der Sonneneinstrahlung 
zur Heizwärme die Attraktivität eines Baugebietes für die Nutzer gesteigert werden, da Heiz-
kosten eingespart werden können (bis zu 10 Prozent). Da im Rahmen der Prüfung eine op-
timale Südausrichtung der Gebäude angestrebt wird und Verschattungen von Gebäuden 
möglichst vermieden werden, wird zudem die Attraktivität des Baugebietes durch eine besse-
re Besonnung der Wohnräume erhöht. 
 
Eine Südausrichtung der Hauptfassade ist zwingend notwendig, da nur auf diese Weise 
auch in den Wintermonaten solare Gewinne erzielt werden können. Abweichungen von der 
exakten Südausrichtung bis zu einen Winkel von 20 Grad wirken sich durch reduzierte Ener-
giegewinne von bis zu 5 Prozent aus. Bei größeren Abweichungen sinken die Energiegewin-
ne drastisch. Die Südfassade sollte prinzipiell verschattungsfrei sein. Auch hier gilt das be-
sondere Augenmerk den Wintermonaten. Laubgehölze, die nur im Sommer einen Teil der 
Südfassade verschatten, können dagegen helfen, Überhitzungen zu vermeiden.  
 

 
Solare Gewinne  
 

      
     Abb.7: Solargewinne bei Südausrichtung (Grampp 2007, aus Vortrag Kampert Stadtplanungsamt Dortmund,      
             19.11.2008) 
 
�  www.stadtplanungsamt.dortmund.de  
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Solarenergetische Optimierung am Beispiel des Bauge biets „Bergparte“ in Dortmund  
 
Die Bewertung des städtebaulichen Entwurfs des Baugebietes „Bergparte“ erfolgte anhand 
des Kriteriums „verfügbarer Solargewinn“ in Prozent (Abb.8). Dieser beschreibt den Anteil 
des während der Heizperiode für die Heizwärme genutzten Solargewinns im Vergleich zu 
einem optimal ausgerichteten, unverschattenden Haus gleichen Typs. Die Optimierung ba-
siert auf dem städtebaulichen Energiesimulationsprogramm „GOSOL”. Abb.9 zeigt das Bei-
spiel einer solarenergetischen Optimierung. 
 

 

Bewertungsskala des städtebaulichen Energiesimulationsprogramms „GOSO L“  
 

 
  Abb.8: Bewertungsskala zur Solarenergetischen Optimierung (aus Vortrag Kampert 19.11.08) 

 
 

 

Solarenergetische Optimierung des Wohngebietes „Ber gparte“ in Dortmund  
 

      
     Abb.9: Solargewinne bei Südausrichtung in einem Wohngebiet (aus Vortrag Kampert, 19.11.2008) 
 
�  www.stadtplanungsamt.dortmund.de und www.gosol.de  
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Energiekonzepte für Neubaugebiete 
 
Energiekonzepte haben sich als Instrument der kommunalen Entwicklungsplanung allgemein 
durchgesetzt. Es besteht in der Regel aus einem gesamträumlichen Rahmenkonzept und 
mehreren räumlichen oder sachlichen Teilkonzepten.  
 
Das Rahmenkonzept umfasst das gesamte Gebiet der Kommune, unterteilt in Problem adä-
quate Siedlungseinheiten. Teilkonzepte werden aus dem Rahmenkonzept heraus entwickelt. 
Sie betreffen besonders siedlungsstrukturelle Problemlagen (zum Beispiel Sanierungs-, 
Neubau-, Gewerbegebiete) oder sachliche Teilaspekte (zum Beispiel Möglichkeiten zum 
Aufbau leitungsgebundener Fern- oder Nahwärmeversorgungen).  
 
Ein Energiekonzept kann beispielsweise als Fachplan im Rahmen der kommunalen und re-
gionalen Entwicklungsplanung (Regionalplanung), der Bauleitplanung und der Stadterneue-
rung umgesetzt werden. 
 
 
Bausteine eines Energiekonzeptes  
 
1.)  Räumlich differenzierte Bestandsaufnahme  
·  Siedlungs- und Versorgungsstruktur 
·  Energiebedarf nach Verbrauchsgruppen 
·  Wärmebedarfsdichte 
·  Energieverbrauch 
·  Emissionskataster 
 
2.)  Ermittlung der örtlichen Energiepotenziale  
·  Einsparpotenziale im Gebäudebereich 
·  Abwärme, Umgebungswärme 
·  Biomasse, regenerative Energieträger 
·  Abschätzung der technisch-wirtschaftlichen Nutzbarkeit 
 
3.)  Räumlich differenzierte Energiebedarfsprognose /-Szenarien (max. 15 Jahre )  
·  Zuwächse durch Stadtentwicklung 
·  Abnahmen durch Energiesparmaßnahmen 
 
4.)  Entwicklung von Konzeptvarianten  
·  Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, im Wohnungs- und Gewerbebau 
·  Niedrigenergiehäuser und passive Sonnenenergienutzung beim Neubau 
·  Vorranggebiete für leitungsgebundene Versorgung (Fernwärme, Gas) 
·  Dezentrale Nahwärmekonzepte auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung und regene-

rativen Energieträgern 
 
5.)  Bewertung und Konzeptauswahl  
·  Umwelt und Sozialverträglichkeit 
·  Ratsentscheidung 
 
6)  Umsetzungsstrategien 
 
 
�  www.bbr.bund.de 
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Fallbeispiel: Energiekonzeptentwicklung „Phoenix-We st“ in Dortmund 
   
Das Gebiet des ehemaligen Hochofenwerkes PHOENIX West in Dortmund stellt eines der 
modernsten Entwicklungsgebiete im Ruhrgebiet dar. Hier entsteht im Stadtteil Hörde auf ca. 
200 ha ein neuer Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum in einem Stadtkonzept der kurzen 
Wege. Die Bestätigung als Großprojektanmeldung "PHOENIX West" bei der EU-Kommission 
im Jahr 2003 erfolgte unter der Voraussetzung der Erstellung und Umsetzung eines Ener-
giekonzeptes zum Ressourcen schonenden Umgang mit Energie. Ausgehend von der Ziel-
definition und der Koordination der Akteure boten sich grundsätzlich zwei Entwicklungswege 
an. 
 
1) Klassischer Ansatz:  Hier wird ein Energiekonzept durch einen Fachgutachter erstellt. Ausgehend 
von einer Analyse des Bedarfes für Wärme, Kälte und Strom werden Entwicklungsszenarien, z.B. zur 
Nutzung von Nah- oder Fernwärme, zum Einsatz von regenerativen Energien oder zum Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung oder Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung erarbeitet. Ergänzt durch Sensitivitäts- und 
Nutzwertanalysen lässt sich dann im Rahmen der Entscheidung eine Realisierungsvorgabe für ein 
Energiekonzept erarbeiten. Nach der Entscheidungsfindung wird für die Variante des Energiekonzep-
tes dann die Umsetzung beauftragt, die Detailplanung, die Investition und Kalkulation und die spätere 
Betriebsführung vergeben. 
 
 

 
                       Abb.10: Entwicklungswege zu einem Energiekonzept (aus Vortrag Hübner, Gertec, 19.11.08) 
 

 
2) Contracting-Ansatz:  Daneben bietet sich ein alternativer Entwicklungspfad, die Realisierung des 
Energiekonzeptes im Rahmen eines Contractingverfahrens. Hierzu gilt es zunächst, Steuerungsgrö-
ßen für das Contractingprojekt zu entwickeln und eine detaillierte Abstimmung der Verfahrensregeln 
vorzunehmen. Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens (nach §7, Abs.2 der Bundeshaus-
haltsordnung), gefolgt durch ein VOL/A-Wettbewerb (Verdingungsverordnung für Leistungen Teil A), 
lassen sich dann Contractoren finden, die ein Energieversorgungs- und Dienstleistungskonzept um-
setzen, für dessen technische Vorschläge sie vollständig selbst verantwortlich sind. 
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Die Entscheidungsgremien für die Erarbeitung des Energiekonzeptes PHOENIX West haben 
sich für den Contracting-Ansatz entschieden (s.o.) 
 
 

 
       Abb.11: Contracting-Ansatz zum Energiekonzept PHOENIX West (aus Vortrag Hübner, Gertec 19.11.08) 
 
 
Das Energiekonzept gliedert sich in zwei Teilbereiche: das Beratungs- und Motivationsmodul 
(PHOENIX B&M) und das Energieversorgungs- und Dienstleistungsmodul (PHOENIX E&D) 
(siehe Abb.11). 
 
PHOENIX B&M: Im PHOENIX B&M werden energetische Qualitätsanforderungen an das Gebäude 
gestellt, die in enger Abstimmung mit den Vorgaben eines Gestaltungshandbuches erfolgen. Zusätz-
lich sind im Rahmen des städtebaulichen Qualifizierungsverfahrens für städtebaulich besonders mar-
kante Situationen die potenziellen Investoren verpflichtet, für ihre Ansiedlungsinteressen 3 architekto-
nische Entwürfe vorzulegen und diese mit energetischen Aspekten zu versehen. PHOENIX B&M un-
terstützt die Investoren durch einen festgelegten Berater-Pool, welcher Entwurfs- und Planungsbera-
tungen durchführt und die Themen Wärmenutzung, Kältenutzung und Stromnutzung bearbeitet. Die 
Steuerungsgröße für die energetische Qualität der Gebäude sowie die verpflichtende Planungsbera-
tung stehen im Rahmen der Entwicklung des Energiekonzeptes unter der Maßgabe der Leitlinie des 
Energiekonzeptes PHOENIX West, es soll wirtschaftlich und ökologisch vertretbar sein und der Stand 
der Technik eingesetzt werden, der erprobt und geübt bereits in ähnlichen Fällen realisiert worden ist.  
 
PHOENIX E&D:  PHOENIX E&D soll unter den Vorgaben der CO2-Einsparung und des forcierten Ein-
satzes erneuerbarer Energien und unter den Maßgaben der Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicher-
heit eine Energiedienstleistungssituation herstellen. Dem möglichen Investor soll eine Versorgung mit 
Wärme im Rahmen eines Contracting-Verfahrens zur Verfügung gestellt werden. Die Versorgung mit 
zentraler Kälte (sowie ggf. arealweise mit Strom) wird im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für 
die Contractingleistung eigens betrachtet. Optional bietet sich die Klimatisierung, die Versorgung mit 
Reinraumtechnik, die Licht- und Beleuchtungsversorgung ebenso im Rahmen eines Dienstleistungs-
paketes an wie das Facility-Management. 
 
�  www.phoenixdortmund.de  und www.gertec.de 
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4. Ebene: Klimaschutz durch städtebauliche Verträge   
 
Eine Kommune kann nach §11 Abs.1 Satz 2 Nr.1 BauGB Maßnahmen zur Vorbereitung und 
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf dessen Kosten 
vereinbaren.  
 
 
Städtebaulicher Vertrag  
Der städtebauliche Vertrag regelt die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit privaten 
Investoren. Gemäß deutschem BauGB ist dieser Vertrag als vereinfachtes Verfahren (ohne 
Bebauungsplanverfahren o.ä.) der Bauleitplanung möglich. Städtebauliche Verträge sind im 
Baugesetzbuch (§11) geregelt und stellen eine Sonderform der öffentlich-rechtlichen Verträ-
ge dar. Sie dienen der Erfüllung städtebaulicher Aufgaben; sie ergänzen somit das hoheitli-
che Instrumentarium des Städtebaurechts. 
 
 Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 
 
 
Nach §11 Abs.1 Nr. 4 BauGB kann Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages die Nut-
zung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-Koppelung sowie von Solaranlagen für die 
Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung sein. Über die Regelungsinhalte des §9 Abs.1 
BauGB hinaus kann daher eine Kommune mit ihrem Vertragspartner in einem städtebauli-
chen Vertrag zusätzliche Inhalte, wie z. B. die Einhaltung von Mindeststandards zur Energie-
effizienz und damit auch die Einhaltung von Energiekennzahlen, regeln.  
 
 

         
        FOTOS: www.umwelt.bremen.de und  www.solardachboerse-nordwest.de  
 

 
Über einen städtebaulichen Vertrag kann eine Kommune mit ihrem Partner, also dem Bau-
herrn, eine Verpflichtung zur Nutzung bestimmter Energieversorgungssysteme, wie z. B. 
einer Solaranlage oder den Anschluss an eine Geothermieanlage, vorsehen. Auf diesem 
Wege kann somit ein „freiwilliger“ Anschluss- und Benutzungszwang geregelt werden. Um 
die in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommenen Regelungsinhalte aber auch seitens der 
Kommune durchsetzen zu können, sollte eine Vertragsstrafe bei entsprechender Nichteinhal-
tung durch den Investor vorgesehen werden.  
 
 
Aktionsprogramm: Energetische Anforderungen im Rahm en der Bauleitplanung 
„Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird die Belange des Klima- und Res-
sourcenschutzes im Rahmen der Bauleitplanung künftig systematisch berücksichtigen. Ins-
besondere soll die aktive und passive Solarenergienutzung durch geeignete Festsetzungen 
in den Bebauungsplänen unterstützt werden. Er wird darüber hinaus auf geeignete Weise 
dafür sorgen, dass bei geplanten Neubauprojekten grundsätzlich anspruchsvolle energeti-
sche Standards verwirklicht werden. Dies soll – soweit rechtlich möglich – durch die zusätzli-
che Aufnahme dieser Standards in die Bebauungspläne geschehen, andernfalls durch kon-
krete Absprachen oder vertragliche Regelungen mit den Investoren.“ 
 
Quelle: Freie Hansestadt Bremen (2008):  Bremer Aktionsprogramm Klimaschutz 2010 vom 11. November 
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Teil 3: Service 
 
Fördermöglichkeiten und Beratung 
 
Förderprogramm Angewandte Umweltforschung 
Das Förderprogramm Angewandte Umweltforschung unterstützt innovative Wissenschafts-
projekte, die dazu beitragen, die natürliche Umwelt zu schützen und Lebensqualität zu erhal-
ten. Gleichzeitig geht es darum, Forschung zu stärken, die Impulse für eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung im Land Bremen und in der Region gibt. Es gibt den Förderschwer-
punkt „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, dessen Ziel die sinnvolle Ergänzung 
bzw. Ablösung konventioneller Energieträger durch den nachhaltigen Einsatz regenerativer 
Energien sowie die Verbesserung der Energieeffizienz (auch bei konventionellen Energien) 
ist. 
�  www.umwelt-unternehmen.bremen.de/Angewandte_Umweltforschung.html  
 
 
Beratungen zur betrieblichen ökologischen Effizienz   
Das Land Bremen fördert Beratungsmodule für eine ökonomisch-ökologisch effiziente Unter-
nehmensführung und verantwortliches Wirtschaften, die der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens dienen. Bezogen auf den 
Klimaschutz sind hier die Beratungen zum produktionsintegrierten Umweltschutz (PIUS) zu 
nennen, die helfen sollen, produktionsbedingte Umweltbelastungen bereits während der Fer-
tigungsphase zu reduzieren und von "end of pipe Lösungen" auf produktionsintegrierte Ver-
fahren umzusteigen.  
�  www.umwelt-unternehmen.bremen.de/Beratungen.html 
 
 
Rationelle Energienutzung (REN) 
Mit dem Programm zur Förderung der sparsamen und rationellen Energienutzung und -
umwandlung in Industrie und Gewerbe werden im Land Bremen Unternehmen bei der Ermitt-
lung und Nutzung von Energieeinsparpotentialen unterstützt. Ziel der Förderung ist es, den 
Einsatz von Primärenergie und damit dauerhaft die Betriebskosten der Betriebe sowie den 
Ausstoß von CO2-Emissionen zu verringern. Das Förderprogramm unterscheidet zwischen 
der Breitenförderung "Heizung" und der Förderung von umfangreicheren individuellen Ein-
zelmaßnahmen. 
�  www.umwelt-unternehmen.bremen.de/Rationelle_Energienutzung_REN_3.html 
 
 
Förderprogramm Wärmeschutz im Wohngebäudebestand 
Das Land Bremen fördert die Durchführung von Wärmeschutzmaßnahmen in bestehenden 
Wohngebäuden. Ziel ist die dauerhafte erhebliche Senkung des Heizenergiebedarfes dieser 
Gebäude. Gefördert werden Vorhaben, insbesondere Dämmungsmaßnahmen (Außenwand, 
Kellerdecke, Dachhaut und Dachboden) an Gebäuden, die ganz oder teilweise zu Wohn-
zwecken dienen, sowie an Eigentumswohnungen.  
�  www.bremo.info  
�  www.bremer-modernisieren.de 
 
 
Förderdatenbank des Bundes 
Mit der Förderdatenbank des Bundes im Internet gibt die Bundesregierung einen vollständi-
gen und aktuellen Überblick über die Förderprogramme des Bundes, der Länder und der 
Europäischen Union. Das Fördergeschehen wird unabhängig von der Förderebene oder dem 
Fördergeber nach einheitlichen Kriterien und in einer konsistenten Darstellung zusammenge-
fasst.  
�  www.foerderdatenbank.de 
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